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Terminhinweise

Donnerstag, 26. Januar, 19.30 Uhr,

Allerheiligen-Hofkirche, Residenzstraße 1

Stadtrat Marian Offman (CSU) spricht in Vertretung des Oberbürgermei-
sters Grußworte bei einem Gedenkkonzert am Vorabend des Gedenktags
an die Opfer des Nationalsozialismus in der Allerheiligen-Hofkirche der Re-
sidenz. Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers spricht zum Thema des Ge-
denktags. Eine Veranstaltung des NS-Dokumentationszentrums München.
(Siehe auch unter Meldugnen)

Freitag, 27. Januar, 10 Uhr, Goethe-Institut e.V., Dachauer Straße 122

Sozialreferentin Brigitte Meier eröffnet den Fachtag „,Werk-Stadt’ interkul-
turelle Öffnung“ der Stelle für interkulturelle Arbeit im Sozialreferat. Kreis-
verwaltungsreferent Dr. Wilfried Blume-Beyerle spricht zu der Frage „Was
heißt hier Chefsache?“ und gibt Einblick in die Motivation für die interkul-
turelle Öffnung des Kreisverwaltungsreferates. Neben dem Sozialreferat
und dem Kreisverwaltungsreferat/Feuerwehr stellen das Personal- und
Organisationsreferat, das Referat für Bildung und Sport, das Referat für
Gesundheit und Umwelt und das Referat für Arbeit und Wirtschaft ihre
Projekte für den Öffnungsprozess vor.
Nach der Verabschiedung des interkulturellen Integrationskonzeptes 2008
und der Veröffentlichung des ersten Integrationsberichtes 2010 steht in al-
len Münchner Referaten interkulturelle Öffnung auf der Tagesordnung. Mit
dieser Veranstaltung lädt die Stadt München Fachleute aus der ganzen Re-
publik ein, einen Blick „hinter die Kulissen“ zu werfen und ermöglicht es,
anhand konkreter Beispiele den abstrakten Begriff interkulturelle Öffnung
greifbar zu machen. Nähere Informationen zum Programm sind abrufbar
unter www.muenchen.de/interkult, Aktuelles.

Freitag, 27. Januar, 11.30 Uhr, Bauernfeindstraße 5

Stadtrat Otto Seidl (CSU) gratuliert der Münchner Bürgerin Anna Brunn-
huber im Namen der Stadt zum 100. Geburtstag.

Bürgerangelegenheiten

Dienstag, 31. Januar, 18 bis 19 Uhr,

Bürgerbüro, Schellingstraße 28 a (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 3 (Maxvorstadt).

http://www.muenchen.de/interkult
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Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, Gemeindesaal der griechisch

orthodoxen Allerheiligenkirche, Ungererstraße 131 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 12 (Schwabing - Freimann).

Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr, Mensa der Ludwig-Thoma-Realschule,

Fehwiesenstraße 118 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 14 (Berg am Laim).

Dienstag, 31. Januar, 19 Uhr,  Pfarrsaal Kapernaumkirche,

Joseph-Seifried-Straße 27 (barrierefrei)

Bürgersprechstunde des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching - Hasen-
bergl) mit dem Vorsitzenden Markus Auerbach.

Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, Pfarrsaal Kapernaumkirche,

Joseph-Seifried-Straße 27 (barrierefrei)

Sitzung des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching - Hasenbergl).

Meldungen

Wirtschaftsreferent Reiter eröffnet Berufsinformationsmesse

(24.1.2012) Dieter Reiter, Referent für Arbeit und Wirtschaft, eröffnet am
28. Januar um 9.30 Uhr gemeinsam mit Bernd Becking, dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München, die Berufsinforma-
tionsmesse „Faszination Technik“. Die Messe ist von 9 bis 15 Uhr für Publi-
kum im Berufsinformationszentrum (BIZ), Kapuzinerstraße 30, geöffnet.
Die Messe wendet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler aus
den Vorabgangs- und Abgangsklassen der Realschulen, Gymnasien und
Fachoberschulen sowie an ihre Eltern.
„Faszination Technik“ bietet vielfältige Informationen über technische Be-
rufsbilder und Studiengänge. Besucherinnen und Besucher können Technik
live erleben, ihre Eignung für technische Berufe testen und sich von Fach-
leuten kompetent beraten lassen. Viele Unternehmen und Institutionen
beteiligen sich mit Ständen, Präsentationen und Vorträgen an der Messe.
In Gesprächsrunden gibt es Informationen und Tipps aus erster Hand.
„Faszination Technik“ wird vom Referat für Arbeit und Wirtschaft mitver-
anstaltet. Das Programm kann unter www.muenchen.de/mbq herunterge-
laden werden. Der Eintritt ist frei.

http://www.muenchen.de/mbq
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Bayerisches Institut für Migration übergibt dem Stadtarchiv

München Unterlagen

(24.1.2012) Dr. Michael Stephan, Leiter des Stadtarchivs München, und
Zeki Genc und Zafer Ertem, Vorstandsmitglieder des Bayerischen Instituts
für Migration e.V. (BIM), haben jetzt im Rahmen einer kleinen Feier einen
Archivierungsvertrag geschlossen. Gleichzeitig übergaben drei seit Jahr-
zehnten in München lebende Migrantinnen und Migranten erste persönli-
che Dokumente und Objekte und erzählten von ihrem bewegten Leben in
Deutschland.
BIM ist ein von ehrenamtlichen Mitgliedern getragener Verein, der es sich
zur Aufgabe gemacht hat, die Biografien von in München lebenden „Gast-
arbeitern“ beziehungsweise Migranten und Migrantinnen zu sammeln und
zu dokumentieren. Gerade die jüngeren Vereinsmitglieder fühlen sich ver-
pflichtet, das Thema „Migration“ als Teil der Münchner Stadtgeschichte in
den öffentlichen Fokus zu rücken und entsprechendes Material (Dokumen-
te, Fotos, Objekte, Zeitzeugen-Interviews) zu archivieren. Mit Ausstellun-
gen, Forschungsprojekten, Seminaren etc. soll nicht nur die Erinnerung an
oftmals schwierige Anfänge in der neuen Heimat lebendig erhalten, son-
dern zugleich „Migration“ als ein geschichtlicher Bestandteil der Gesell-
schaft gewürdigt werden.
Auch das Stadtarchiv München befasst sich bereits seit längerer Zeit mit
dem Thema „Migranten in München“. So veranstaltete das Archiv im Juli
2010 ein wissenschaftliches Kolloquium, auf dem u.a. die verschiedenen
Formen und Gründe von und für Migration (Arbeits- und Bildungsmigration;
politische, soziale Motive etc.) sowie die Möglichkeiten ihrer Dokumenta-
tion als Teil der Stadtgeschichte diskutiert wurden (Tagungsbericht siehe
unter: www.muenchen.de/stadtarchiv).
Die nun erfolgte Übernahme sehr persönlicher Dokumente von in Mün-
chen lebenden Bürgerinnen und Bürger mit türkischer bzw. griechischer
Herkunft ins Stadtarchiv München ist ein erster Schritt, die individuellen
und kollektiven Besonderheiten solcher Biografien mit Migrationshinter-
grund in das gemeinsame historische Gedächtnis zu integrieren.
Da für eine sachgerechte Beurteilung des Materials u.a. differenzierte
Sprachkenntnisse notwendig sind, ist der Aufbau einer solchen Samm-
lung ohne die aktive Mitarbeit der Betroffenen unmöglich. Das Stadtarchiv
München freut sich deshalb über die Kooperation und Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Institut für Migration e.V. Da es für die Zeitzeugen
verständlicherweise eine gewisse Überwindung darstellt, sich von einem
Teil ihres privaten Lebens zu trennen, dankte Stadtdirektor Dr. Michael
Stephan den drei anwesenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Eleni Tsak-

http://www.muenchen.de/stadtarchiv
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maki, Duygu Seli und Bahri Canga herzlich für  das entgegengebrachte
große Vertrauen.
Weitere Informationen und Fotos unter: www.bim-institut.org/2012/01/16/
bim-unterzeichnet-vertragmit-dem-stadtarchiv-münchen/.

Konzert zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

(24.1.2012) Am Donnerstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, veranstaltet das NS-
Dokumentationszentrum München in der Allerheiligen-Hofkirche ein Ge-
denkkonzert an die Opfer des Nationalsozialismus mit Werken von Kom-
ponisten, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik wurden.
Das Orchester Jakobsplatz München bringt am Vorabend des Gedenkta-
ges zum 67. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz Kompositionen von
Pavel Haas, Paul Hindemith, Erwin Schulhoff und Dmitri Schostakowitsch
zur Aufführung. Haas wurde 1944 in Auschwitz ermordet, Hindemith
musste emigrieren und Schulhoff starb 1942 im Konzentrationslager Würz-
burg. Sie stehen stellvertretend für viele andere Musiker und Musikerin-
nen, die im Dritten Reich diskriminiert und ausgegrenzt wurden. Den Ab-
schluss des Konzerts bildet die Kammersymphonie op. 110a von Schosta-
kowitsch. Sie ist den Opfern von Faschismus und Krieg gewidmet. Die Ge-
denkveranstaltung wird mit einem Grußwort von Stadtrat Marian Offman
(CSU) in Vertretung des Oberbürgermeisters und einem Kurzvortrag von
Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers zum Gedenktag eröffnet. Eine
Anmeldung zum Konzert ist erforderlich und noch bis Donnerstag unter
info@ns-dokumentationszentrum-muenchen.de möglich. Der Eintritt ist
frei. Informationen auch unter: ns-dokumentationszentrum-muenchen.de
Kranzniederlegung

Zum offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Frei-
tag, 27. Januar, legt die Landeshauptstadt München am Denkmal am Platz
der Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz mit Stadtschleife nieder.
Die städtischen Gebäude sind am Freitag beflaggt.

Baumpflegearbeiten in der Sonnenstraße

(24.1.2012) Seit gestern Abend bis voraussichtlich kommenden Freitag
führt das Baureferat (Gartenbau) Baumpflegearbeiten in der Sonnenstraße
zwischen Landwehr-  und Schwanthalerstraße durch. Um die Auswirkun-
gen auf den Verkehr möglichst gering zu halten, wird in Abstimmung mit
dem Kreisverwaltungsreferat nur in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr gearbei-
tet. Für die Dauer der Baumpflegearbeiten müssen aus Sicherheitsgrün-
den Fahrspuren gesperrt werden. In der Regel werden zwei Fahrspuren
für den Verkehr zur Verfügung stehen. Kurzzeitig ist aber eine Einengung
auf nur noch eine Spur erforderlich.

http://www.bim-institut.org/2012/01/16/bim-unterzeichnet-vertragmit-dem-stadtarchiv-m�nchen/
http://www.bim-institut.org/2012/01/16/bim-unterzeichnet-vertragmit-dem-stadtarchiv-m�nchen/
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Die Baumpflegearbeiten sind notwendig, um das notwendige Lichtraum-
profil für den Straßen-verkehr zu erhalten, Fassaden freizuschneiden und
überlange Äste einzukürzen. Das Baureferat bittet um Verständnis für auf-
tretende Beeinträchtigungen.

Deutsch lernen einmal anders – Pilotprojekt der Münchner

Volkshochschule und der Münchner Philharmoniker

(24.1.2012) Musik ist universell – sie wird auf der ganzen Welt gehört und
verstanden und überwindet kulturelle Grenzen. Unter diesem Leitsatz
starten die Münchner Volkshochschule (MVHS) und die Münchner Philhar-
moniker in ausgewählten Jugend- und Frauenintegrationskursen sowie in
Standardkursen für Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache
ein gemeinsames neues Projekt. Zu Beginn führen Dozenten der MVHS
die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Hörbeispielen in das Thema
„Klassische Musik“ ein. Im Anschluss besuchen Mitglieder des Teams
„Spielfeld Klassik“ der Münchner Philharmoniker die Kurse und bieten ei-
nen ersten persönlichen Kontakt mit interkulturellem Austausch. Die Musi-
ker Wolfgang Berg (Bratsche, Mitglied des Orchestervorstandes und
„Spielfeld Klassik“), Manuel von der Nahmer (Cello „Spielfeld Klassik“)
und Elke Funk-Höver (Cello, „Spielfeld Klassik) stellen in den Deutschklas-
sen ihre Instrumente vor, beantworten Fragen zur Musik und Arbeit eines
Orchestermusikers und gewähren so einen direkten Blick hinter die Ku-
lissen.
Am 1./2 Februar stehen dann der Besuch einer Probe und des Schulkon-
zerts der Münchner Philharmoniker mit Beethovens 5. Sinfonie in der
Philharmonie im Gasteig auf dem Programm. Einen Höhepunkt des ge-
meinsamen Pilotprojekts bildet am 8. Februar der Besuch einer Probe
von Gustav Mahlers 6. Sinfonie unter der Leitung von Kent Nagano.
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer sind zwischen 15 und 52 Jahren
alt und kommen aus 15 Herkunftsländern, u.a. aus der Türkei, dem Irak,
Afghanistan, Sri Lanka und Somalia. Sie wurden zum Teil erst hier alphabe-
tisiert und haben zwischen 500 bis 700 Stunden Deutsch gelernt. Für den
Erfolg des gemeinsamen Projekts spielt das Sprachniveau jedoch keine
zentrale Rolle, da die Musik emotional anspricht und mit Tönen, Melodien
und Rhythmen jede Sprachhürde überwindet. „Ich glaube, zur wirklichen
Integration gehört nicht nur das Sprachverständnis, sondern auch das ge-
genseitige Reinschnuppern in die Kulturen. Mit Musik ist das einfacher, da
die Gefühle, die sie vermittelt, von allen Menschen rund um den Globus
gleich empfunden werden“, erklärt die Cellistin Elke Funk-Höver.
Die Weiterführung des gemeinsamen Projekts mit den Münchner Philhar-
monikern ist für den Herbst 2012 in Planung.
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Vortrag: Schimmel in Wohnungen vermeiden

(24.1.2012) Er ist eklig und kann Allergien auslösen – Schimmel in der Woh-
nung. Oftmals entsteht er nach Modernisierungen, beispielsweise wenn
die neuen Fenster eingebaut, die Wände gedämmt werden und auch noch
eine neue Heizung montiert wird. Sind die einzelnen Maßnahmen nicht
aufeinander abgestimmt, kann sich Schimmel optimal ausbreiten. Aber
auch beim Heizen muss man einiges beachten, damit kein Tauwasser ent-
steht, das Schimmel einen perfekten Nährboden bereitet. Im Bauzentrum
München wird Sachverständiger Edmund Bromm am Dienstag, 31. Janu-
ar, zeigen, wie Schimmel vermieden oder beseitigt werden kann und wie
die Wohnung im schlimmsten Fall richtig saniert werden muss. Beginn ist
um 18 Uhr, der Eintritt kostenlos.
Das Bauzentrum München befindet sich in der Messestadt Riem an der
Willy-Brandt-Allee 10 (U2, Haltestelle Messestadt West, von dort nur fünf
Gehminuten; mit der S2 bis Haltestelle Riem, dort umsteigen in Bus 190
bis Messestadt West; mit dem Auto über die A94, Ausfahrt München-
Riem oder Feldkirchen-West, Parkhaus direkt hinter dem Bauzentrum
München). Internet: www.muenchen.de/bauzentrum, Telefon: 54 63 66-0,
E-Mail: bauzentrum.rgu@muenchen.de.

„Münchner Tanzboden“ – Tanzen zum Mitmachen

(24.1.2012) In Zusammenarbeit mit dem Hofbräuhaus München lädt das
Kulturreferat am Freitag, 27. Januar, von 19.30 Uhr bis 23 Uhr im Erker-
zimmer des Hofbräuhauses wieder zu einem „Münchner Tanzboden“ ein.
Der „Münchner Tanzboden“ richtet sich besonders an alle jungen, neugie-
rigen und am „Bairisch Tanzen“ Interessierte. Unter Anleitung von Tanz-
meister Thomas Höhenleitner und der Aichacher Tanzlmusi werden gän-
gige Rundtänze wie Dreher, Polka, Boarische und Walzer sowie einfache
Figurentänze getanzt. Die Tänze werden jeweils vorgetanzt und erklärt,
so dass auch Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse sofort mit-
machen können. Karten sind für 7 Euro an der Abendkasse im Hofbräu-
haus, Platzl 9, erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es besteht keine Reser-
vierungsmöglichkeit.
Weitere „Münchner Tanzböden“ finden am Freitag, 4. Mai, mit Katharina
Mayer und Quietschfidel, Freitag, 3. August, mit Magnus Kaindl und den
„15-Saitern“ und am Freitag, 12. Oktober, mit Katharina Mayer und der
Waldramer Tanzlmusi statt. Nähere Informationen zum „Münchner Tanz-
boden“, zu den Tanzveranstaltungen des Kulturreferats sowie zu Tanzkur-
sen für Bairisches Tanzen sind unter www.muenchen.de/volkskultur ab-
rufbar.

http://www.muenchen.de/bauzentrum
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Münchner Hoagartn in Trudering

(24.1.2012) Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, lädt das Kulturreferat der Stadt
München zu einem Hoagartn nach Trudering ein. Der Münchner Hoagartn
ist ein monatliches offenes Sänger- und Musikanten-Treffen, bei dem die
teilnehmenden Gruppen nicht ausgewählt oder bestellt sind, sondern sich
selbst melden. Die Veranstaltungsorte variieren, die Hoagartn finden je-
weils in einem anderen Stadtteil statt. Es wird gemeinsam gesungen, mu-
siziert, Gedichte vorgetragen und Geschichten erzählt. Gemütlich, unter-
haltsam und abwechslungsreich gestaltet sich der Abend bei Musik und
gutem Essen. Dieses Mal ist der Hoagartn in der Gaststätte „Obermaier“
in der Truderinger Straße 306 unter der Hoagartnleitung von Fredi Betz.
Zum Singen und Musizieren haben sich bereits angekündigt: die Münchner
Cäcilienmusik, die Stadlbergmusi, das Duo Knöpf + Soatn, die Brücklmeier
Musi und der Oberwöhrer Zwoagsang. Der Eintritt ist frei, Gäste sind
herzlich willkommen, Saalöffnung ab 18 Uhr. Platzreservierungen können
leider nicht vorgenommen werden.
Nähere Informationen sind unter www.muenchen.de/volkskultur ersicht-
lich.

Chansons und Texte zu Karl Hubbuchs Bildern

(24.1.2012) Unter dem Titel „Bubikopf und kurzer Rock oder Das Panopti-
kum der Großstadt“ stellen Evelin Förster (Gesang) und Matthias Binner
(Piano) am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr im Saal des Münchner Stadtmu-
seums, St.-Jakobs-Platz 1, Chansons und Texte zu Karl Hubbuchs Bildern
vor. Bubikopf und kurzer Rock – die moderne Frau zeigt Bein, geht selbst-
bewusst an den Badestrand oder steht Aktmodell, und auch das vielfälti-
ge Straßen- und Stadtleben, wie es in den Arbeiten von Karl Hubbuch zu
sehen ist, findet seinen Widerhall in den Chansons und Texten seiner Zeit.
Friedrich Hollaender, Mischa Spoliansky, Rudolf Nelson, Werner Richard
Heymann u. a. haben die Chansons und Frank Wedekind, Bertolt Brecht,
Erich Mühsam, Mascha Kaléko und Emmy Hennings die Texte geschrie-
ben. Sie spiegeln das Leben in den Städten mit all seinem Facettenreich-
tum wider und lassen Hubbuchs Bilder in einem neuen Licht erscheinen.
Der Eintritt kostet 6 Euro.

http://www.muenchen.de/volkskultur
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Dienstag, 24. Januar 2012

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

verliert München den kommunalen Gestaltungsspielraum?

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Siegfried Benker, Gülseren Demirel und Jutta
Koller (Bündnis 90/Die Grünen) vom 5.10.2011

Antwort Sozialreferentin Brigitte Meier:

Ihrer o.g. Schriftlichen Anfrage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

„Die Bundesregierung hat den Kommunen eine finanzielle Entlastung bei
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapi-
tel) versprochen. Der entsprechende ‚Gesetzentwurf zur Stärkung der
Finanzkraft der Kommunen’ (Bundesratsdrucksache 452/11) sieht eine
schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Nettoausgaben
für das Vierte Kapitel des SGB XII vor. Die Bundesbeteiligung soll in drei
Schritten von derzeit 15% auf 45% im Jahr 2012, 75% im Jahr 2013 und
100% im Jahr 2014 angehoben werden.

Insgesamt rechnet die Bundesregierung mit einer Entlastung der kommu-
nalen Haushalte in Höhe von 4 Milliarden Euro jährlich mit steigender
Tendenz wegen der Zunahme von Grundsicherungsempfängerinnen und
-empfänger im Alter. Diese Entlastung ist natürlich zu begrüßen. Derzeit
ist aber unklar, wie sich dies auf den kommunalen Einfluss und die Aufga-
benausübung der Landeshauptstadt München auswirkt, insbesondere auf
den um 20 Euro erhöhten Regelsatz.

Der Gesetzentwurf geht davon aus, dass es sich bei der Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung ab 2013 um ein Gesetz in Bundesauf-
tragsverwaltung handelt.
Nach Art. 104 a Abs. 3 Grundgesetz (GG) fällt eine Aufgabe unter Bundes-
auftragsverwaltung, wenn der Bund die Hälfte der Ausgaben und mehr
übernimmt. Nach Auffassung des Gesetzentwurfs wäre das ab 2013 der
Fall, was allerdings juristisch umstritten ist.“
Für die Fristverlängerung zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bedanken wir uns.
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Zu Ihrer Anfrage vom 05.10.2011 nimmt das Sozialreferat im Auftrag des
Herrn Oberbürgermeisters im Einzelnen wie folgt Stellung:

Frage 1:

Was ist der aktuelle Stand der Diskussionen zum Gesetzgebungsverfah-
ren?
Wird die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in München
nach Auffassung des Sozialreferats unter die Bundesauftragsverwaltung
fallen und wenn ja, wann?
In welchen Schritten würde dies 2013 und 2014 umgesetzt?

Antwort:

Mit dem im Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Stärkung
der Finanzkraft der Kommunen haben sich im September 2011 unter ande-
rem der Bundesrat und der Deutsche Städtetag befasst und dazu Stellung
bezogen (siehe Anlage 1 und 2).

Der Deutsche Städtetag beabsichtigt bezüglich der Frage, ob es sich zu-
künftig bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um
eine Bundesauftragsverwaltung handeln wird, eine umfassende juristi-
sche Prüfung vornehmen zu lassen.

Weiterhin möchte der Deutsche Städtetag sicherstellen, dass durch die
Bundesbeteiligung die tatsächlichen Kosten der Länder und Kommunen im
laufenden Jahr erstattet werden und somit die Entlastung durch den Bund
zeitnah erfolgt.

Nach Rechtsauffassung des Sozialreferats führt die hohe (ab 2014 hun-
dertprozentige) zukünftige Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für
die Leistungen nach dem Vierten Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII nicht
zwingend zur Begründung einer Bundesauftragsverwaltung:
Es sollen ab 2013 nicht alle durch das SGB XII geregelten Geldleistungen
(u.a. auch Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt),
sondern nur Teilbereiche bzw. durch Einzelbestimmungen geregelte Geldlei-
stungen mit einer Quote von mehr als 50% mitfinanziert werden. Die An-
wendbarkeit des Art. 104 a Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes (GG), der
einzig denkbaren Vorschrift zur Begründbarkeit einer Bundesauftragsver-
waltung setzt voraus, dass die vom Bund mitfinanzierten Teile des Geset-
zes, d.h. hier das Vierte Kapitel SGB XII, sinnvoll von den anderen Teilen
des Gesetzes getrennt werden können. Nur dann würde die Auftragsver-
waltung allein für die Leistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII
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gelten, während die anderen Kapitel des SGB XII weiter als eigene Ange-
legenheit der Länder ausgeführt werden.

Eine derartige Trennung ist jedoch nicht möglich, da die Leistungen der
Grundsicherung eng mit den Leistungen nach den anderen Kapiteln ver-
woben sind.
Die unterschiedliche Verantwortlichkeit bzw. Weisungslage würde aller
Wahrscheinlichkeit nach zu unterschiedlichen Beurteilungen des gleichen
Sachverhalts im Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII führen, was den
Bürgerinnen und Bürgern nicht zu vermitteln wäre.

Des Weiteren ist neben der Zahlung von Geldleistungen auch die Bewilli-
gung von Sachleistungen und Gutscheinen im Rahmen der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst. Da Art. 104 a Abs. 3
Satz 2 GG nur für Geldleistungsbestimmungen anwendbar ist, kann auf-
grund dieser Vorschrift aus Sicht des Sozialreferats keine Bundesauftrags-
verwaltung für das SGB XII erfolgen.

Frage 2:

Was genau würde sich ändern, wenn die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung künftig unter die Bundesauftragsverwaltung fallen
würde?

Frage 2 a:

Wie wird sich der kommunale Einfluss im Bereich der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung künftig gestalten?

Frage 2 b:

Wie wirkt sich die Veränderung auf die Verwaltungstätigkeit aus?

Antwort:

Wenn die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zukünftig
unter die Bundesauftragsverwaltung fallen würde, würde dies bedeuten,
dass die städtische Sozialverwaltung im Auftrag des Bundes tätig wäre.
Welche detaillierten Konsequenzen dies für die Landeshauptstadt Mün-
chen und deren kommunalen Einfluss hat, ist derzeit nicht genau abzuse-
hen, da diese stark von der Ausgestaltung der Verwaltung durch den Bund
abhängen.
Das Sozialreferat/Amt für Soziale Sicherung wäre auf jeden Fall einerseits
an allgemeine Hinweise und Anweisungen des Bundes bezüglich der Re-
gelungen zur Grundsicherung und andererseits auch an alle Entscheidun-
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gen in Einzelfällen, insbesondere zum pflichtgemäßen Gebrauch des Er-
messens, gebunden.

Gerade bei regionalspezifischen Sachentscheidungen, wie z.B. der Höhe
der Münchner Mietobergrenzen, wäre nicht abzusehen, wie der Bund sei-
ne Weisungshoheit zukünftig ausübt. Falls hier bundesweit einheitliche
Regelungen getroffen würden, befürchtet das Sozialreferat, dass die der-
zeitigen sozialen Standards in der Landeshauptstadt München nicht gehal-
ten werden können.

Auch in grundsätzlichen Fragen bezüglich einmaliger und freiwilliger Geld-
leistungen könnte der kommunale Gestaltungsspielraum sehr stark einge-
schränkt bzw. aufgehoben werden. Welche Leistungen als sinnvoll und
bezahlbar anerkannt werden und ob diese z.B. als Pauschalbeträge aus-
zuzahlen sind, läge in der Entscheidung der Bundesverwaltung.

Es ist bei der Ausstattung der Verwaltung beispielsweise denkbar, dass
bundesweit einheitliche EDV-Programme zur Verfügung gestellt und ein-
gesetzt würden. Eine derartige Umstellung verursacht einen immensen
Verwaltungsaufwand, der erfahrungsgemäß mit erheblichen Reibungs-
verlusten auch zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger einhergeht.

Frage 2 c:

Welche Auswirkungen sind bei der Rechts- und Fachaufsicht zu erwarten?

Antwort:

Falls eine Bundesauftragsverwaltung eingesetzt würde, erstreckt sich die
Bundesaufsicht laut Art. 104 Abs. 3 GG in Verbindung mit Art. 85 Abs. 4
GG auf die Gesetzmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit der Ausführung der
Verwaltungstätigkeiten.

Das bedeutet, dass sowohl Rechts- als auch Fachaufsicht vom Bund aus-
geübt werden. Der Bund richtet dann seine Weisungen an die obersten
Landesbehörden, d.h. in Bayern letztlich an das Bayerische Ministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS). Dieses stellt
den Vollzug der Anweisungen und Hinweise sicher.

Frage 2 d:

Kann München ab 2013 dann noch den derzeit um 20 Euro erhöhten

Regelsatz auszahlen?
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Antwort:

Inwieweit der erhöhte Regelsatz zukünftig ausgezahlt werden kann, wird
derzeit mit dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren (StMI) als
Rechtsaufsichtsbehörde und dem StMAS geklärt.

Ab 01.01.2012 wird der Differenzbetrag des Regelbedarfs für eine alleinste-
hende Person in der Landeshauptstadt München zum bundesweiten Re-
gelbedarf voraussichtlich nur noch zehn Euro betragen, da die im SGB XII
einheitlich geregelten Bedarfe für diesen Personenkreis um zehn Euro er-
höht werden.

Frage 3:

Welche Erfahrungen hat die LHM bisher mit Aufgabenbereichen unter
Bundesauftragsverwaltung gemacht, etwa beim Wohngeld?

Antwort:

Das Wohngeldgesetz (WoGG) wird von den Ländern im Auftrag des Bun-
des vollzogen, da es sich um ein Geldleistungsgesetz des Bundes handelt,
in dem bestimmt ist, dass der Bund die Hälfte der Ausgaben trägt. Die
Länder führen den Gesetzesvollzug im Rahmen der Auftragsverwaltung
als eigene Angelegenheit aus.

Auf den Gesetzesvollzug wirkt der Bund insbesondere durch die mit Zu-
stimmung des Bundesrates erlassene „Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Durchführung des Wohngeldgesetzes“ (WoGVwV) ein. Diese bindet
bundesweit alle mit dem Vollzug des WoGG betrauten Behörden ein-
schließlich der obersten Bundes- und Landesbehörden.

Ferner ist der Bund in konkreten Einzelfällen gegenüber den obersten Lan-
desbehörden, die den Vollzug der Weisungen sicherstellen, weisungsbe-
fugt. Dieses Durchgriffsrecht kam laut dem Sozialreferat/Amt für Wohnen
und Migration in der Landeshauptstadt München bisher nicht zur Anwen-
dung.

In Bayern sind die Landkreise und kreisfreien Gemeinden die zuständigen
Wohngeldbehörden, welche die Aufgaben im Auftrag des Staates im über-
tragenen Wirkungskreis wahrnehmen.
Das WoGG und die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften regeln sehr
detailliert den Verwaltungsvollzug. Dazu wurden und werden vom Bundes-
ministerium Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung weitere Durchführungsbe-
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stimmungen erlassen. Ebenso leistet die Oberste Baubehörde im StMI
Hilfen für den Gesetzesvollzug. Spezielle Hinweise und Vorgaben durch
den Bund ergehen grundsätzlich nur nach Gesetzesänderungen.

Noch verbleibende Interpretationsprobleme löst die Oberste Baubehörde
durch sogenannte Wohngeldbriefe. Darin wird durch die Lösung von Prä-
zedenzfällen eine Bearbeitungshilfe zur Verfügung gestellt.

Die Leistung von Wohngeld hängt nicht von einer Ermessensausübung ab.
Die Wohngeldhöhe ergibt sich aus den Komponenten Einkommen, Miete,
Haushaltsgröße und Mietenstufe nach einer mathematischen Formel.

Die Bundesauftragsverwaltung durch das Land Bayern wird demzufolge
durch fachliche und rechtliche Vorgaben, die den gleichmäßigen Vollzug des
WoGG für ganz Deutschland gewährleisten sollen, umgesetzt.

In die Verwaltungstätigkeit selbst greift die Oberste Baubehörde grund-
sätzlich nicht ein. In Einzelfällen kommt es jedoch vor, dass sie die Bayeri-
schen Kommunen auffordert, das nötige Personal zur Verfügung zu stellen,
damit zum Beispiel die erforderliche Prüftiefe oder das Vieraugenprinzip
gewahrt werden.

Die Rechts- und Fachaufsicht für die Wohngeldstelle der Landeshaupt-
stadt München liegt bei der Regierung von Oberbayern.

Ein EDV-Programm wird derzeit weder vom Bund noch vom Land Bayern
zur Verfügung gestellt. In der Landeshauptstadt München (ebenso wie in
Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin) wird das Pro-
gramm „Dialogisiertes Integriertes Wohngeldverfahren – DiWo“ der Firma
T-Systems verwendet.

Frage 4:

Wie wird sichergestellt, dass die vom Bund beabsichtigte Entlastung auch
tatsächlich in voller Höhe bei der Kommune ankommt?

Antwort:

Derzeit ist der Gesetzentwurf zur „Stärkung der Finanzkraft der Kommu-
nen“ noch nicht auf die tatsächlichen Ausgaben im laufenden Jahr abge-
stellt, sondern es sollen die Ausgaben des Vorvorjahres erstattet werden.
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Besonders im Hinblick auf die prognostizierte, stetig anwachsende Zahl
der Personen, welche Grundsicherungsleistungen empfangen werden,
ist davon auszugehen, dass bei der vorgesehenen Abrechnungsweise
ein dauerhafter Fehlbetrag zu Lasten der Kommunen entstehen wird.

Diese Auffassung vertritt auch der Deutsche Bundesrat, welcher in seiner
Stellungnahme zu o.g. Gesetz bemängelt, dass dieser nicht dem Ergebnis
des Vermittlungsausschusses entspricht. Zur Liquiditätssicherung der
Kommunen soll ein monatlicher Abruf der Bundesbeteiligung, analog zu
den bereits bestehenden Verfahren zum Wohngeld bzw. zu den Kosten der
Unterkunft nach dem SGB II vorgesehen werden. Der Deutsche Städtetag
fordert, dass ein Erstattungsmechanismus beschlossen wird, der auf den
laufenden Nettoausgaben basiert. Es wird vorgeschlagen, in Ergänzung
der pauschalen Abschlagszahlung auf der Basis der Kosten des Vorvor-
jahres eine Spitzabrechnung vorzunehmen.

Ob und ggf. in welcher Art und Weise eine Änderung des Gesetzentwurfs
vorgenommen wird, ist momentan noch nicht klar. Aus Sicht der Landes-
hauptstadt München besteht hier jedoch noch dringender Handlungsbe-
darf.

Die Anlagen können im Presse- und Informationsamt angefordert oder
online im Ratsinformationssystem unter dem Link „Stadtrat“ auf
www.muenchen.de/rathaus abgerufen werden.
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Barrierefreier Zugang zu allen Schulen

Anfrage Stadtrats-Mitglieder Siegfried Benker, Gülseren Demirel und Jutta
Koller (Bündnis 90/Die Grünen) vom 12.10.2009

Antwort Referat für Bildung und Sport:

Das Referat für Bildung und Sport entschuldigt sich für die zu späte Beant-
wortung begründet durch einen mehrfachen Wechsel in der Bearbeitung.
Es wurden bereits entsprechende organisatorische Maßnahmen eingelei-
tet.

In Ihrer Anfrage stellen Sie zu Recht fest, dass es in München noch zu vie-
le Schulen gibt, die nicht barrierefrei zugänglich sind.
Das Referat für Bildung und Sport hat in der Vergangenheit bei allen Gele-
genheiten deutlich gemacht, dass ein barrierefreier Ausbau der Schulen,
der Kindertageseinrichtungen und darüber hinaus – soweit machbar –
auch der Sportanlagen ständiges Ziel sein sollte. Bei allen Neubauten, aber
auch bei Generalinstandsetzungen, wird bei den Planungen auf einen bar-
rierefreien Ausbau Wert gelegt. Das Grundrecht auf gleichberechtigtes und
weitgehend selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft hat der Gesetz-
geber zudem mit dem Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetz
(BayBGG) festgeschrieben und dazu auch entsprechende Regelungen in
die Bayerische Bauordnung (BayBO) aufgenommen. Diese Vorgaben wer-
den bei den Bauplanungen des Referates und Bildung und Sport konse-
quent umgesetzt. Wie bekannt, stellt das Referat für Bildung und Sport
seine Planungen auch dem Städt. Beraterkreis „Barrierefreies Planen und
Bauen“ vor und nimmt entsprechende Vorschläge dieses Beratergremi-
ums, soweit technisch und organisatorisch machbar, in die konkreten Pla-
nungen auf.

Die Anfrage bezieht sich auf den „Barrierefreien Zugang zu allen Schulen“.
Bevor auf die nachstehenden Fragen eingegangen wird, sollen die dafür
relevanten Begriffe nochmals dargelegt werden: „Barrierefreiheit“ gem.
Art. 4 BayBGG bedeutet, dass Gebäude, Außenanlagen sowie der gesam-
te öffentliche Bereich einer Einrichtung (ab öffentlicher Gehwegkante)
- in der allgemein üblichen Weise,
- ohne besondere Erschwernis und
- grundsätzlich ohne fremde Hilfe
zugänglich und nutzbar sind. Diese Beschreibung geht über einen nur
schwellenlosen Zugang hinaus und erstreckt sich zum Beispiel auch auf
ausreichende Bewegungsflächen oder zusätzliche Hilfen, wie einen zwei-
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ten Handlauf zur sicheren Benutzung von Treppen. Damit sollen nicht nur
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer die Anlagen selbständig benützen kön-
nen, sondern auch Personen mit motorischen und sensorischen Einschrän-
kungen, also Menschen mit verminderter Kraft oder mit Seh- oder Hör-
schwächen. Auch Besucher mit kleinen Kindern und Kinderwagen profitie-
ren von barrierefreien Zugängen. Eine „Barrierefreiheit“ hat eine umfas-
sende Ausgestaltung zur Folge und beschränkt sich nicht nur auf kleinere
Hilfestellungen.

Dies ist zu unterscheiden von einer lediglich „rollstuhlgerechten“ Aus-
führung, welche praktisch eine bloße Zugänglichkeit (ggf. auch nur für Teil-
bereiche eines Gebäudes) sicherstellt und eine evtl. nur eingeschränkte
Nutzbarkeit einer Einrichtung bedeutet. Es muss entweder ein niveauglei-
cher Eingang (also schwellenlos) vorhanden sein oder Niveau-unterschiede
müssen mit Rampen oder Aufzügen ausgeglichen werden. Die Bereitstel-
lung einer behindertengerechten/rollstuhlgerechten WC-Anlage ist Min-
destausstattung. Nur diesen Mindeststandard in Bestandsbauten zu errei-
chen, führte in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Problemen. Vor
dem Hintergrund der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist
dieser Mindeststandard sicher nicht in allen Bereichen ausreichend.

In der folgenden Beantwortung der gestellten Fragen ist daher immer von
dem eingangs erläuterten Begriff der „Barrierefreiheit“ auszugehen.

Frage 1:

Wie viele und welche Schulen sind noch nicht barrierefrei?

Antwort:

Nachdem sich in der Vergangenheit (hauptsächlich vor Inkrafttreten des
BayBGG im Jahr 2003) die technische Ausstattung eines Gebäudes auf
die eingangs beschriebene rollstuhlgerechte Ausführung bezog, ist derzeit
eine richtiggehende „Barrierefreiheit“ i.S. des § 4 BayBGG nur in ganz we-
nigen Neubauten realisiert. In den ab 1986 durchgeführten Neubauten und
Generalinstandsetzungen wurde der Fokus hauptsächlich auf eine „roll-
stuhlgerechte“ Ausführung gelegt.
Mangels eines belastungsfähigen flächendeckenden Verzeichnisses aller
barrierefreien öffentlichen Schulen in München ist die Frage, wie viele und
welche Schulen barrierefrei sind, noch nicht umfänglich beantwortbar. Das
Referat für Bildung und Sport hält ein solches Verzeichnis, das bislang
mangels Personalressourcen nicht erstellt werden konnte, für notwendig
und hat bereits mit entsprechenden Vorarbeiten begonnen. Das Verzeich-
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nis wird neben der Barrierefreiheit auch den derzeitigen Stand der „roll-
stuhlgerechten“ Einrichtungen bzw. Gebäudeteilen erfassen, da ein kom-
pletter barrierefreier Ausbau aller Bestandsbauten, aller öffentlich zugängli-
chen Gebäudebestandsteile einen Zeitraum von sicherlich bis zu 20 Jahren
benötigen wird.
Nachdem bei der Bestandserfassung eine enge Zusammenarbeit mit den
örtlichen Sachwaltungen, den Technischen Hausverwaltungen und dem
Baureferat erforderlich ist, wird das Verzeichnis im Herbst 2012 vorliegen
können. Im Vorfeld möchte das Referat für Bildung und Sport dieses Ver-
zeichnis auch mit dem Städt. Beraterkreis „Barrierefreies Planen und Bau-
en“ abstimmen, da eine derartige Bestandsaufnahme hinsichtlich der auf-
zunehmenden Kriterien auf eine breite Basis gestellt werden muss. Diese
Arbeit ist grundlegend – auch um die (gebäudeseitigen) Kosten der Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention, der Umsetzung der Inklusion
abschätzen zu können.

Frage 2:

Bei wie vielen und welchen Schulen gibt es Planungen für einen barriere-
freien Ausbau?

Antwort:

Gemäß den Bestimmungen des BayBGG und der BayBO müssen Neu-
bauten, somit alle öffentlich zugänglichen Bereiche der Schulen, Kinderta-
geseinrichtungen und Sportanlagen, barrierefrei ausgestattet sein. D.h.
dass Planungen des Referates für Bildung und Sport bei sämtlichen Neu-
bauplanungen diesen Ansprüchen genügen müssen. Für Generalinstand-
setzungen, welche letztendlich zu einer umfassenden Sanierung eines Ge-
bäudes führen, gilt dies analog.
Die Anforderungen gelten nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die Anfor-
derungen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt werden können.
Bei Bestandsbauten, für welche auf absehbare Zeit keine Generalinstand-
setzung und keine größere Nutzungsänderung vorgesehen ist, ist eine
Prüfung im Einzelfall notwendig, welche technischen Möglichkeiten mit
vertretbarem Aufwand umsetzbar ist. Hier ist stets zu prüfen, wie z.B.
einer behinderten Schülerin, einem behinderten Schüler aufgrund der jewei-
ligen Art der Behinderung der Unterricht in der betreffenden Schule ermög-
licht werden kann (analog für Personal, Lehrkräfte). So gibt es unterschied-
liche Anforderungsprofile, welche technisch gesehen unterschiedliche
Möglichkeiten eröffnen. So kann es bei einem Objekt durchaus ausrei-
chen, lediglich einen rollstuhlgerechten Zugang in das Gebäude und inner-
halb des Gebäudes zu den für den Unterricht wichtigen Klassen und Fach-
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lehrsälen zu ermöglichen. In einem anderen Gebäude kann es ausreichen,
neben einem bereits rollstuhlgerechten Zugang auch eine behindertenge-
rechte WC-Anlage einzurichten. Um Barrierefreiheit für hörgeschädigte
Kinder herzustellen, mag es wiederum ausreichen, verschiedene Räume
mit speziellen schallschutztechnischen Komponenten auszustatten. Es ist
bei der Vielzahl der betroffenen Bestands-Einrichtungen (Schulen, Sportan-
lagen und Kindertageseinrichtungen) daher immer im Einzelfall zu prüfen,
wie hier schnell geholfen werden kann.

Frage 3:

Wie viele und welche Schulen werden im Rahmen von anstehenden Gene-
ralsanierungen barrierefrei ausgestaltet?

Antwort:

Siehe hierzu Antwort zu 2.

Frage 4:

Wenn eine Schule nicht barrierefrei umgebaut werden kann:
- Welche Alternativangebote gibt es in der näheren Umgebung?
- Wie werden betroffene Eltern darüber informiert?
- Ist dann eine Schulwegkostenübernahme sichergestellt?

Antwort:

Die Schulleitungen der städtischen und auch der staatlichen Schulen wen-
den sich in diesem Fall an die zuständige Fachabteilung. Dort wird in je-
dem Einzelfall nach einer Lösung gesucht. Die Schulaufsichtsbehörden
(Staatliches Schulamt oder Ministerialbeauftragte) für die allgemeinbilden-
den Schulen stellen sicher, dass die Schulpflicht erfüllt wird und eine Schu-
le der entsprechenden Schulart (Eignung vorausgesetzt) besucht werden
kann. In den von Ihnen angesprochenen Fällen kann es allerdings vorkom-
men, dass die zugewiesene Schule etwas weiter vom Wohnort entfernt
ist. Eine Übernahme der Schulwegkosten ist sichergestellt.
Wie zur Frage 2 jedoch bereits ausgeführt, wird durch das Zentrale Immo-
bilienmanagement des Referates für Bildung und Sport auch in solchen
Fällen immer im Einzelfall geprüft, ob nicht durch kleine Baumaßnahmen
erreicht werden kann, dass die Schülerin, der Schüler die wohnortnahe
Schule besuchen kann. Soweit möglich wurde dies auch in der Vergangen-
heit bereits praktiziert.
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Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge in München

Anfrage

Die Bayerische Flüchtlingspolitik  ist  in den vergangenen Jahren zu Recht  vielfach scharf 
kritisiert worden. In den vergangenen Wochen wurde nun insbesondere die Unterbringung 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) diskutiert.

Wir fragen daher:

• Wie viele UMF kamen in den vergangenen Jahren nach Bayern? Wie viele davon 
wurden in München untergebracht?

• Welche Situation finden UMF in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats vor? 
Ist  für diese oft  schwer traumatisierten Jugendlichen eine adäquate Unterbringung 
und Betreuung bei der Erstaufnahme gewährleistet?

• Wie stellt sich die Verpflegung der UMF dar?

• Welche Hilfeleistungen finden UMF in München vor? Welche Mittel bringt die Stadt 
München jährlich selbst auf?

• Welche pädagogischen Konzepte, zum Beispiel Deutsch-Kurse, Freizeitmaßnahmen 
u.a., gibt es in den Erstaufnahmeeinrichtungen in München? 

• In  welchem  Zustand,  zum  Beispiel  baulich  oder  hygienisch,  befinden  sich  die 
Erstaufnahmeeinrichtungen in München?

gez.
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Siegfried Benker
Gülseren Demirel
Jutta Koller 
Stadtratsmitglieder





Marian Offman  

MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Herrn
Oberbürgermeister 
Christian Ude
Rathaus
80331 München            ANTRAG

                24.01.12

Erhöhung Regelsätze SGB XII als freiwillige Leistung? 

Es wird überprüft, ob eine Anhebung der Regelsätze für SGB XII um 16 � auf
400 � als freiwillige kommunale Leistung  erforderlich und umsetzbar ist. 

Begründung: 
Der Kreistag hat für den Landkreis in seiner letzten Sitzung 2011 eine Anhe-
bung der Regelsätze für SGB XII um 27 � auf 401 � beschlossen. Begründet
wird dies damit, dass nach Berechnungen für den Landkreis zur Abdeckung
der  höheren  Lebenshaltungskosten  für  Sozialhilfeempfänger  (SGB  XII)  ein
Unterschiedsbetrag  von  7,2  %  zum  allgemeinen  Regelsatz  erforderlich  ist.
Wird dieser Unterschiedsbetrag für den allgemein gültigen Regelsatz für 2012
von 374 � angerechnet, so errechnet sich in der Betrag von 401 �. 

In  München beträgt  derzeit  der  Regelsatz  für  SGB XII-Leistungsempfänger
monatlich 384 �. Dieser Satz wurde 2010 festgelegt und lag damit knapp 20 �
über dem Regelsatz für Hartz IV-Empfänger. Der Regelsatz für Hartz IV-Emp-
fänger wurde jetzt bundesweit auf 374 � angehoben. Deshalb ist zu prüfen, ob
der Regelsatz für SGB XII-Empfänger in München auch erhöht werden kann.
Der höhere Regelsatz für ältere Menschen ist erforderlich, weil diese häufig
krankheitsbedingt  zusätzliche  Ausgaben  leisten  müssen,  welche  von  den
Krankenkassen nicht getragen werden. Die Altersarmut in München darf durch
ein Gefälle zum Landkreis hin nicht  noch vergrößert werden. Deshalb sollte
analog zum Landkreis auch in München die Sozialhilfe angehoben werden. Es
ist zu überprüfen, ob eine Anhebung des Regelsatzes von 384 auf 400 � als
freiwillige kommunale Leistung erforderlich und umsetzbar ist. 

gez.
Marian Offman
Stadtrat

Rathaus, Marienplatz 8; 80331 München; CSU-Fraktion Tel.: 0172-8171611; email: marian@offman.de
Marian Offman; Nederlingerstr. 61; 80638 München



Mechthilde Wittmann           Beatrix Burkhardt

MITGLIEDER DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN

Herrn 
Oberbürgermeister 
Christian Ude
Rathaus
80331 München 

ANTRAG
      24.01.12

Situation an der Grund- und Hauptschule an der Schrobenhausener Straße
umgehend verbessern

1. Dem Stadtrat  wird  umgehend ein  Konzept  zur  Generalsanierung  bzw.  zum
Neubau der Sporthalle an der Grund- und Hauptschule an der Schrobenhau-
sener Str. vorgelegt.

2. Dem Stadtrat  wird  die  Raumsituation  dargestellt  und  Lösungsmöglichkeiten
für eine Kapazitätserweiterung aufgezeigt.

Begründung:
Obwohl bereits seit  2007 bekannt  ist,  dass die Sporthalle der  Grund- und  Haupt-
schule  an der  Schrobenhausener  Straße  in einem sehr  schlechten  baulichen Zu-
stand ist und deshalb der Sportunterricht nicht mehr ordnungsgemäß durchgeführt
werden kann, liegen noch immer keine Pläne zur Generalsanierung bzw. zum Neu-
bau vor.  Aufgrund der Größe der Schule ist vorrangig der Neubau einer  größeren
Halle anzustreben.

Darüber hinaus sind die räumlichen  Bedingungen für  den  Schulbetrieb  auf  Dauer
nicht  hinnehmbar.  Deshalb sollen alle Möglichkeiten zur  Erweiterung des Platzan-
gebotes geprüft und geeignete Schritte zu einer raschen Umsetzung unternommen
werden.

gez. gez.
Mechthilde Wittmann, Stadträtin Beatrix Burkhardt, Stadträtin
stv. Fraktionsvorsitzende 

 

CSU-Fraktion,
Rathaus, Marienplatz 8; 80331 München; Tel.: 233 92650; Fax: 29 13 765; email: csu-fraktion@muenchen.de

 wzim.de



Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus

24.01.2012

Antrag Nr.:
Überprüfung der Investitionen der 
Städtisches Klinikum München GmbH (StKM)

Der Oberbürgermeister beauftragt das Revisionsamt, im Zuge der bereits laufenden
Überprüfung der Investitionen der Städtisches Klinikum München GmbH (StKM), die
Verwendung der bislang zur Verfügung gestellten Mittel des Investitionszuschusses
der Landeshauptstadt München zu überprüfen.

Begründung:
Die nichtöffentliche Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Stadtrats-
fraktion zu den Investitionen der StKM und dem Investitionszuschuss der Landes-
hauptstadt München ist aus unserer Sicht unbefriedigend. Ein Gutteil des im Stadtrat
im Dezember 2009 beschlossenen Investitionszuschusses ist an die Städtisches
Klinikum München GmbH geflossen. Unklar ist jedoch, ob auch wirklich die Verwen-
dung gemäß Beschluss des Stadtrates erfolgt ist. Dies zu überprüfen, ist eine
wichtige Aufgabe, die das Revisionsamt im Zuge der Überprüfung der Sinnhaftigkeit
der vorgesehenen Investitionen der StKM ohne größeren Aufwand leisten dürfte.

Gez.
Dr. Michael Mattar
Fraktionsvorsitzender

Gez. Gez.
Gabriele Neff Dr. Jörg Hoffmann
Stellv. Fraktionsvorsitzende Stellv. Fraktionsvorsitzender

Gez. Gez.
Christa Stock Dr. med. Otto Bertermann
Ea. Stadträtin Ea. Stadtrat

FDP-Fraktion im Münchner Stadtrat | Rathaus | 80313 München



Uns liegt eine Arbeitsvermittlung-Info (AV- Info 02/2012) vom Jobcenter München vor, welche bei 
uns größere Bedenken und Fragen aufwirft. Laut der genannten Info wird der Begriff „Integration“ 
in ein reguläres Arbeitsverhältnis durch das Jobcenter München neu definiert. Demnach „zählt 
künftig jede Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit“, sprich auch ein 
Beschäftigungsverhältnis, das nur einen Tag andauert, als Integration in den Arbeitsmarkt. 

Im Konkreten teilt Thomas Langer, Teamleiter Steuerung beim Jobcenter München, den 
Beschäftigten dort folgendes mit: „Deshalb sind künftig auch die Vermittlungen, die durch 
`Sofortvermittlung Großmarkt` erfolgen durch die Integrationsfachkräfte (Abmeldeverantwortliche) 
in VerBIS/Lebenslauf zu buchen.“ Ziel der Landeshauptstadt München ist es allerdings, möglichst 
viele Menschen in ein dauerhaftes und sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu bringen. 
Die Arbeitsanweisung des Jobcenters München steht im völligen Widerspruch zu der städtischen 
Beschäftigungspolitik. Zudem können wir nicht nachvollziehen, warum es sich bei den Jobs auf 
dem Großmarkt, um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse handelt. Die 
dortigen Jobs sind kurzfristig und fallen unter die Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro. Sie 
dürften somit überhaupt nicht zur „Integration“ in den Arbeitsmarkt gezählt werden. Die neue 
Definition der „Integration“ ist nichts weiter als eine Schönfärberei der Integrationszahlen, die 
Bedürfnisse der Menschen werden dabei völlig außer Acht gelassen. Es geht dem Jobcenter 
München nicht um eine nachhaltige Beschäftigung, sondern nur um eine geschönte oder besser 
gesagt gefälschte Statistik. Auch ist es für uns nicht einsehbar, dass die Beschäftigten des 
Jobcenters durch diese Arbeitsanweisung dazu genötigt werden, die eigentlichen Ziele ihres Jobs 
zu missachten. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

1. Kennen die städtischen Mitglieder der Trägerversammlung des Jobcenters München 
diese Info? 

2. Wurde diese Info in der Trägerversammlung vorgestellt? Und wenn ja, wie haben sich die 
städtischen Vertreter/innen in der Trägerversammlung dazu positioniert? 

Stadtrat:  Orhan Akman  
Mitarbeiterin:  Maren Ulbrich 
E-Mail:     info@dielinke-muenchen-stadtrat.de 
Homepage: http://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de 

  
DIE LINKE im Stadtrat, Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
 
Oberbürgermeister  
Christian Ude 
 
Rathaus 
Marienplatz 8 
80331 München 
  

 

Orhan Akman 
 Ehrenamtliche Stadtrat 
 
DIE LINKE  
offene Liste im Stadtrat 
 
Rathaus, Marienplatz 8 
80331 München 
 
Tel:  089 - 233 - 2 52 35 
Fax: 089 - 233 - 2 81 08 

München, 24.01.2012 
Anfrage: Statistik-Fälschung beim Jobcenter München? 



3. Wie bewerten der Oberbürgermeister und die zuständigen Referate diese 
Arbeitsanweisung, vor allem mit dem Blick auf eine nachhaltige und dauerhafte 
Integration in den 1. Arbeitsmarkt, welche eines der Hauptziele der Landeshauptstadt  
München ist? 

4. Was gedenken die Landeshauptstadt sowie OB Ude und die zuständigen Referate in 
dieser Angelegenheit zu unternehmen? 

5. Warum wird die Vermittlung von Hartz IV- Bezieher/innen als „Tagelöhner“ beim 
Großmarkt vom Jobcenter als „Integration“ definiert? 

6. Was bedeutet in diesem Fall „Integration“? 

7. Wird diese Schönfärberei seitens des Jobcenters nicht als Widerspruch zur Nachhaltigkeit 
der Jobvermittlung gesehen? 

8. Wie ist die Nachhaltigkeitsquote bei den Vermittlungen des Jobcenters in 2011 und im 
Januar 2012? (Bitte um monatliche Auflistung, der Vermittlungsergebnisse, Länge der 
jeweiligen Beschäftigung und der Nachhaltigkeitsquote)  

9. Wieso werden Jobcenter-Beschäftigte dazu angewiesen, ihre Tätigkeit nach schönen 
Statistiken auszurichten anstatt für eine sinnvolle, dauerhafte und nachhaltige Vermittlung 
zu sorgen? 

10. Wie positioniert sich die Geschäftsführung des Jobcenters zu dieser Statistik-Fälschung? 

 

 

 

Orhan Akman   
Stadtrat der LINKEN.  
 
 



Herrn
Oberbürgermeister
Christian Ude
Rathaus
Marienplatz 8
80331 München

Antrag
24.01.2012

Auf ein neues: „Kafe Marat“ dichtmachen, Zuschüsse streichen!

Ich beantrage:

 Die städtischen Zuschüsse in Höhe von derzeit 39.308,— Euro (2011) für den
Verein „Zeit, Schlacht und Raum – Verein für Kultur im Schlachthof e.V.“, der als
Betreiber des linksextremen Szenetreffs „Kafe Marat“ agiert, werden bei nächster
Gelegenheit, spätestens aber im Rahmen der Haushaltsplanung des Jahres 2012,
gestrichen.

 Die Stadt München als Vermieterin der einschlägigen Räumlichkeiten in der Thal-
kirchner Straße 102 beendet das Mietverhältnis mit dem genannten Verein zum
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Begründung:

Die Dauerquerelen um die städtische Finanzierung und Bezuschussung des ein-
schlägig bekannten und immer wieder durch polizeiliche Hausdurchsuchungen
auffälligen linksextremen Szenetreffs „Kafe Marat“ in der Thalkirchner Straße sind
durch die Behandlung der Angelegenheit in den zuständigen Ausschüssen und in der
Vollversammlung des Stadtrats im Jahr 2012 mitnichten beendet.

Vielmehr tritt das „Kafe Marat“ auch im neuen Jahr wieder mit einschlägigen Aktivi-
täten und Aufrufen zu Straftaten wie etwa zur Blockade mißliebiger politischer
Veranstaltungen in Erscheinung, was eine Thematisierung der städtischen Förde-
rung solcher Aktivitäten auch weiterhin dringend nahelegt.

Darüber hinaus ist an ein Schreiben des bayerischen Staatsministers des Innern an
den Münchner Oberbürgermeister vom Oktober 2011 zu erinnern, das wegen seiner
späten Bekanntgabe an die Münchner Stadträte zu deren Meinungsbildung mögli-
cherweise nicht mehr in angemessener Weise beitragen konnte, als die städtische
Förderpolitik im November und Dezember in den zuständigen Ausschüssen diskutiert
wurde.

b.w.

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München, E-Mail: karl.richter@web.de l www.auslaenderstopp-muenchen.de



Im Schreiben des Innenministers heißt es wörtlich u.a.: „Das Kafe Marat ist (...) von
zentraler Bedeutung für die Mobilisierung autonomer – d.h. gewaltorientierter – Krei-
se. Teile des linksextremistischen Spektrums führen dort regelmäßig Vorträge,
Diskussionsrunden und Mobilisierungsveranstaltungen für linksextremistische Aktio-
nen durch. Ein Infoladen vertreibt einschlägige Flyer und Aufkleber. (...) Akuter
Handlungsbedarf für die Landeshauptstadt ist hier aus meiner Sicht offensichtlich.
Die Einrichtung des Kafe Marat existiert nur aufgrund der Förderung und Überlas-
sung von Räumen durch die Stadt. Diese trägt damit auch die Verantwortung für
extremistische Aktivitäten, die dort stattfinden. (...) Freiräume für Linksextremisten
oder gar gewaltorientierte Autonome darf es in einer städtischen Einrichtung nicht
geben.“ (Hervorhebung durch den Antragsteller; KR).

Wie akut der Handlungsbedarf auf Seiten der LHM tatsächlich ist, ergibt sich u.a. aus
einschlägigen Äußerungen auf linksextremen Szene-Foren im Internet, auf denen
jüngst im Zusammenhang mit Blockadeaufrufen gegen eine genehmigte Demonstra-
tion am 21.01.2012 durch die Münchner Innenstadt unverhohlen zu brutaler Gewalt
gegen Andersdenkende aufgerufen wird. Auch in diesem Fall agierte das „Kafe Ma-
rat“ wiederum an herausgehobener Stelle bei der Mobilisierung gegen die genannte
Demonstration.

So heißt es auf dem linksextremen Szene-Forum „linksunten.indymedia.org“ in ei-
nem der Diskussionsbeiträge unter der Überschrift „Naziaufmarsch gegen das Kafe
Marat“ wörtlich (Rechtschreibung und Kommasetzung im Original):

„Sinnvoll ist es nun selktiv zuzuschlagen. Die Adressen dieser erbämlichen Subjekte
sind bekannt (z.B. Pestalozistr. ;)). Dabei sollten schwerere Verletzungen (ausge-
schlagene Zähne, gebrochene Beine, Füße) das Ziel sein, im Sinne ´viele zu
erziehen´. Das dauert vllt. 3-6 Monate und danach hat menscch wieder Zeit sich den
wesentl. Themen zu widmen, wie Kapitalismus, Krieg und staatliche Kontrolle.
Demnach: Nicht nur wegschauen, auch mal zuhauen & keine Gnade für Faschisten.
Die neue Saison ist eröffnet. Zieht Euch schon mal warm an Ihr erbämlichen Nazi-
gestalten, jeder Schlag in Eure Fressen wird ein Genuß :)“ (Quelle:
http://linksunten.indymedia.org/de/node/53657; eingestellt nach Admin-Angaben von
„anonym“ am Sonntag, 22.01.2012, um 1.19 Uhr; Stand: 24.01., 04.13. Uhr).

Solche Selbstzeugnisse der linksextremen Szene sprechen für sich und unterstrei-
chen die auch vom bayerischen Innenminister bekräftigte Aufforderung an die
Adresse der Stadt München, endlich aktiv zu werden und ihre zutiefst fragwürdige
Förderpolitik zugunsten gewaltbereiter und linksextremer Kreise aufzugeben. Dafür
ist es auch im neuen Jahr nicht zu spät.

Karl Richter
Stadtrat
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